
Entsch ließu ngsantrag 

der Abgeordneten Spindelberger, Rasinger 

und Kolleginnen und Kollegen 

betreffend § 18 Gesundheitsberuferegister-Gesetz 

eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Gesundheitsausschusses 1239 d.B. (TOP 7) 

In § 18 des Gesundheitsberuferegister-Gesetzes ist eine Befristung der GOltigkeit der 
Registrierung von fOnf Jahren vorgesehen. In der Zeit von drei Monaten vor und drei Monate 
nach dem Ablauf der 5-Jahresfrist muss die Registrierung durch eine Verlängerungsmeldung 
verlängert werden. Die Registrierungsbehörde muss die Berufsangehörigen und die 
Dienstgeberlinnen Ober das Auslaufen der Registrierung informieren. Ohne zeitgerechte 
Verlängerungsmeldung ruht die Berufsberechtigung. 

Die vorgesehene Befristung entspricht dem Zeitraum, in dem nach den zugrunde liegenden 
Berufsgesetzen bestimmte Fortbildungsverpflichtungen zu erfOllen sind. 

Andererseits kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Befristung der 
Berufsberechtigung ein Mehraufwand fOr die Terminevidenz, fOr die Information der 
Berufsangehörigen, fOr die Verlängerung bzw. Neuausstellung der Berufsausweise usw. 
verbunden ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

.Die Bundesministerin fOr Gesundheit und Frauen wird ersucht, gemeinsam mit den in 
Betracht kommenden Interessenvertretungen der betroffenen Angehörigen der 
Gesundheitsberufe sowie deren Dienstgeberlinnen sowie den Berufsverbänden und den 
Ländern lösungswege im Registrierungsbeirat zu beraten, die 

• einen unbOrokratischen Nachweis der ErfOllung der Fortbildungspflichten, beispielsweise 
mittels Vorlage einer Bestätigung einer anerkannten Bildungsinstitution, eines 
Krankenanstaltenträgers oder eines Berufsverbandes ermöglichen und 

• zu einem Entfall der Befristung der Gültigkeit der Berufsberechtigung fahren könnten 

und einen Bericht einschließlich allenfalls erforderlicher gesetzlicher Anpassungen dem 
Nationalrat bis Ende des Jahres 2022 vorzulegen." 

730/UEA XXV. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




		2016-07-08T15:37:57+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




